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Gerichtsorganisationsgesetz (GOG) 

Änderung vom 4. Dezember 2012 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 32 Abs. 1 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 16. Oktober 2012, 

beschliesst: 

I. 

Das Gerichtsorganisationsgesetz (GOG) vom 16. Juni 2010 wird wie folgt 
geändert: 

Art. 36 Abs. 2 und 3 
2 Die Bezirksgerichte Albula, Inn und Moesa bestehen jeweils aus einer 
Präsidentin oder einem Präsidenten im Vollamt und acht nebenamtlichen 
Richterinnen und Richtern. 
3 Das Bezirksgericht Bernina besteht aus einer Präsidentin oder einem 
Präsidenten im Hauptamt und acht nebenamtlichen Richterinnen und 
Richtern. 

II. 

Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum. 

Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
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